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(54) Aufreissfaden für Verpackungen

(57) Aufreißfaden für Verpackungen mit Merkmalen
zur Kennzeichnung, der zur Kodierung von Informatio-
nen der Aufreißfaden (1) mit mindestens einem optisch
wirksamen Sicherheitselement (13) versehen ist, das
mit einer elektrischen wirksamen Merkmalsfarbe kom-
biniert ist, die ein elektrisch leitfähiges Polymer ist.

Das optisch wirksame Sicherheitselement (13)
kann diffraktive Strukturen aufweisen, die eine eine Ko-

dierung darstellende Folge von Änderungen des Be-
trachtungswinkels aufweisen.

Möglicherweise sind die diffraktiven Strukturen als
eine Abbildung von ineinandergreifenden Figuren vor-
gesehen, die ein eine Kodierung darstellendes Muster
ausbilden.

Möglicherweise ist das optisch wirksame Sicher-
heitselement (13) humanvisuell und/oder mit Hilfsmit-
teln erkennbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Aufreißfaden für
Verpackungen mit Merkmalen zur Kennzeichnung.
[0002] Bekannt ist, Produkte mit Verpackungen aus
beispielsweise Folie zu versehen. Zum Öffnen dieser
Verpackungen werden auf einer Seite des Verpak-
kungsmaterials oder um dieses herum Fäden, Bänder
oder Schnüre eingelegt. Als Kennzeichen der Originali-
tät sind diese sogenannten Aufreißfäden meist anders-
farbig gestaltet, mit einer fühlbaren Materialstärke aus-
gestattet und mit einer scharfen, spürbaren Kante ver-
sehen. Ein Ende dieser Aufreißfäden ist entweder frei
heraushängend als Lasche ausgebildet oder zumindest
für den Benutzer, beispielsweise infolge höherer Steife,
bequem greifbar. Auch auf die Gestaltung dieser La-
sche in Bezug auf deren Form, ihre Länge und ihre Brei-
te wird als Mittel zur Kennzeichnung Wert gelegt. Ob-
wohl bei Billigprodukten meist auf diesen Aufwand ver-
zichtet wird und oftmals der Aufreißfaden aus demsel-
ben Material wie beispielsweise die Folienumverpak-
kung besteht, ist immer häufiger zu beobachten, daß die
bisher angewandten Merkmale zur Kennzeichnung der
Originalität nicht ausreichen, das Original wirksam zu
schützen. Darüber hinaus wird diese Methode des Öff-
nens von Verpackungen von so vielen Herstellern und
für derart viele Produkte, auch Produkte der gleichen
Art, angewendet, daß das Erkennen eines Unterschie-
des sowohl in der Verpackung als auch in dem
Aufreißmechanismus von Produkt zu Produkt, von Mar-
ke zu Marke nicht möglich ist. Aufgerissene und somit
zerstörte Verpackungen unterscheiden sich in den mei-
sten Fällen für das Auge des Verbrauchers nicht. Dieser
Mangel macht es natürlich auch Nachahmern und Fäl-
schern einfach, derartige Verpackungen herzustellen,
um damit gefälschte Produkte zu umhüllen.
[0003] In der GB-PS 2 298 391 wird eine Fälschungs-
sicherung beschrieben, die auf einem Substrat ein op-
tisch wirksames Sicherheitselement trägt. Jede Seite
des Substrats ist mit einem Klebstoff versehen, so daß
die Fälschungssicherung nach dem Aufkleben nicht
entfernt werden kann, ohne das optisch wirksame Si-
cherheitselement zu zerstören. Dem Klebstoff ist ein
Farbstoff, ein lumineszierendes Material und/oder ein
magnetisierbares Markierungsmaterial beigefügt.
[0004] Von Nachteil ist, daß die verwendeten Siche-
rungsmerkmale einer automatischen Prüfung nicht oder
nur mit einem erheblichen Mehraufwand zugänglich
sind.
Weiter wird in der EP 0 317 202 eine Verpackung mit
einem Aufreißband beschrieben. Das Aufreißband ist
zur Aufnahme magnetisch kodierter Informationen mit
einem magnetisierbaren Material beschichtet. Zum Ver-
decken der Magnetschicht enthält das Aufreißband zu-
sätzlich eine Metallschicht beziehungsweise eine erste
und eine zweite Metallschicht.
Es hat sich erwiesen, daß die magnetische Kodierung
infolge magnetischer Fremdfelder leicht löschbar und

andererseits auch schwer identifizierbar ist.
[0005] Um der Produktpiraterie vor allem bei Marken-
produkten zu begegnen und die enormen materiellen
Schäden, die dem Originalproduzenten erwachsen, zu
mindern, ist es Aufgabe der Erfindung, die Verpackung
mit ihrem Aufreißmechanismus so zu gestalten, daß ei-
ne firmeneigene, zur Originalitätsbestimmung geeigne-
te Verschluß- bzw. Öffnungsmöglichkeit gefunden wird.
Dem Benutzer muß schon beim Öffnen des Produkts
ein Effekt der Originalität gezeigt werden.
Es ist auch Aufgabe der Erfindung, den Aufreißfaden
und den Aufreißmechanismus derart zu gestalten, daß
eine Originalitätsprüfung nur mit einer entsprechenden
Prüfvorrichtung schon vor dem Öffnen der Verpackung
möglich ist. Für den Benutzer/Verbraucher ist dann eine
Originalitätsprüfung nicht vorgesehen.
[0006] Erfindungsgemäß ist ein Aufreißfaden zur Ko-
dierung von Informationen mit mindestens einem op-
tisch wirksamen Sicherheitselement versehen, das mit
einer elektrisch wirksamen Merkmalsfarbe kombiniert
ist. Die Merkmalsfarbe ist ein elektrisch leitfähiges Po-
lymer. Das optisch wirksame Sicherheitselement sind
diffraktive Strukturen, die eine eine Kodierung darstel-
lende Folge von Änderungen des Betrachtungswinkels
aufweisen. In einer ebenfalls vorteilhaften Ausführung
sind die diffraktiven Strukturen als eine Abbildung von
ineinandergreifenden Figuren vorgesehen, die ein eine
Kodierung darstellendes Muster ausbilden. Das optisch
wirksame Sicherheitselement ist humanvisuell und/
oder mit Hilfsmitteln erkennbar.
[0007] Die ErFindung wird im folgenden anhand der
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele
näher erläutert und beschrieben. Die der Zeichnung und
der Beschreibung zu entnehmenden Merkmale können
bei anderen Ausführungsformen der Erfindung einzeln
für sich oder zu mehreren in beliebiger Kombination An-
wendung finden. Die Zeichnung zeigt:

Fig. 1 - eine Draufsicht auf ein Teilstück einer Ver-
packungsfolie und eines Aufreißfadens mit
einem optisch wirksamen Sicherheitsele-
ment.

[0008] Aufreißfäden 1 sind, insbesondere für Zigaret-
tenverpackungen, als Band oder Faden ausgebildete
Flachfolien, die stärker als die Verpackungsfolie 2 sind.
Üblicherweise werden Aufreißfäden 1 verwendet, die ei-
ne Dicke von ca. 20 µm und eine Breite von 1 mm bis 2
mm aufweisen. Zur besseren Kenntlichmachung sind
Aufreißfäden 1 häufig farblich gestaltet und heben sich
somit von der Verpackungsfolie 2 bzw. dem zu verpak-
kenden Gegenstand deutlich ab.

Beispiel 1:

[0009] Anhand der Fig. 1 wird eine bevorzugte Aus-
führungsform beschrieben. Der erfindungsgemäße Auf-
reißfaden 1 enthält ein oder mehrere optisch wirksame
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Sicherheitselemente 13, die entweder sichtbar oder erst
unter dem Einfluß von Hilfsmitteln erkennbar sind. Es
handelt sich hierbei teils um physikalische Hilfsmittel,
die die Natur des Sicherheitselementes 13 nicht verän-
dern, es aber erkennbar machen. Das optisch wirksame
Sicherheitselement 13 ist mit einer elektrisch leitfähigen
Merkmalsfarbe kombiniert. Beispielsweise besteht die
elektrisch leitfähige Merkmalsfarbe aus einem elek-
trisch leitfähigen Polymer.
Die Messung der elektrischen Leitfähigkeit wird bei-
spielsweise mittels kapazitiver Kopplung durchgeführt.
Dieses Meßverfahren kommt vorrangig zur Anwen-
dung, da es sich hierbei auch um elektrisch versiegelte
Oberflächen handelt. Das elektrisch leitende Polymer
wird vorzugsweise unter einem Verbundklebstoff aufge-
bracht.
Darüber hinaus läßt sich eine derartige Merkmalsfarbe
mit einem elektrischen Merkmal, aber auch mit weiteren
physikalischen Merkmalsstoffen als Mischfarbe kombi-
nieren, so daß weitere Kodierungen entstehen, welche
sich mittels speziell auf die Eigenschaften abgestimm-
ten Prüfgeräts prüfen lassen.

Beispiel 2:

[0010] In einem weiteren bevorzugten Ausführungs-
beispiel erstreckt sich die erfindungsgemäße Lösung
auf das zumindest teilflächige Aufbringen von diffrakti-
ven Strukturen als ein optisch wirksames Sicherheits-
element 13 auf den Aufreißfaden 1. Es ist dabei ohne
Belang, ob es sich hierbei um zweidimensionale oder
dreidimensionale diffraktive Strukturen handelt, und
ebenso, ob diese diffraktiven Strukturen geprägt oder
mit einem Laser geschnitten sind. Eine solche als Si-
cherheitselement 13 dienende diffraktive Struktur auf
dem Aufreißfaden 1 weist erfindungsgemäß eine Folge
von Änderungen des Betrachtungswinkels auf, wobei
die Aufeinanderfolge der Umschlagsorte des Betrach-
tungswinkels eine Kodierung ähnlich einem Balkenkode
darstellt.
In einer ebenfalls bevorzugten Ausführung enthalten die
diffraktiven Strukturen ineinandergreifende Abbildun-
gen von Figuren, die zusammen, ähnlich dem Moiré-Ef-
fekt, ein Muster ergeben, das eine Kodierung enthält.
Eine Mikroprägung wird mittels Prägewalzen derart
ausgeführt, daß in sich verlaufende Linien ein Moiré-
Muster ergeben. Dieses Moiré-Muster ist unter Verwen-
dung von Lupen gut sichtbar. Die Schnittpunkte der Li-
nien sind dabei so gestaltet, daß jeweils eine der sich
schneidenden Linien erhaben erscheint. Diese Absi-
cherung im Mikrobereich ist für den Fälscher eine tech-
nologische Hürde.
[0011] Ein solches optisch wirksames Sicherheitsele-
ment 13 kann vor dem Verbinden des Aufreißfadens 1
mit der Verpackungsfolie 2 auf den Aufreißfaden 1 auf-
gebracht werden oder wird auf dem Aufreißfaden 1 an-
gebracht, nachdem dieser mit der Verpackungsfolie 2
verbunden und der Verpackungsvorgang abgeschlos-

sen ist.
[0012] Die Merkmale der Erfindung gehen außer aus
den hier dargelegten Ausführungsbeispielen auch aus
den Ansprüchen und den Zeichnungen hervor, wobei
die Merkmale für sich allein oder zu mehreren in Form
von Unterkombinationen der einzelnen Elemente vor-
teilhafte, schutzfähige Ausführungen darstellen, für die
hier Schutz beansprucht wird.

Patentansprüche

1. Aufreißfaden für Verpackungen mit Merkmalen zur
Kennzeichnung, dadurch gekennzeichnet, daß
zur Kodierung von Informationen der Aufreißfaden
(1) mit mindestens einem optisch wirksamen Si-
cherheitselement (13) versehen ist, das mit einer
elektrischen wirksamen Merkmalsfarbe kombiniert
ist.

2. Aufreißfaden nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Merkmalsfarbe ein elektrisch leit-
fähiges Polymer ist.

3. Aufreißfaden nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das optisch wirksame Sicherheits-
element (13) diffraktive Strukturen aufweist, die ei-
ne eine Kodierung darstellende Folge von Änderun-
gen des Betrachtungswinkels aufweisen.

4. Aufreißfaden nach den Ansprüchen 1 und 3, da-
durch gekennzeichnet, daß die diffraktiven Struk-
turen als eine Abbildung von ineinandergreifenden
Figuren vorgesehen sind, die ein eine Kodierung
darstellendes Muster ausbilden.

5. Aufreißfaden nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß
das optisch wirksame Sicherheitselement (13) hu-
manvisuell und/oder mit Hilfsmitteln erkennbar ist.
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